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Steuerminderung durch Förderung der
Filmproduktion und Theaterkunst

Bis zum 31. Dezember 2009 konnten

Unternehmen, die die Filmproduktion und

Theaterkunst gefördert haben, dank einer

speziellen Regelung, welche bei der

unentgeltlichen Übergabe von

Finanzmittel anzuwenden war, bis zu

116 % Steuerersparnis dadurch

realisieren, weil die Summe der

geleisteten Förderung sowohl von der

Steuerbemessungsgrundlage der

Gesellschaft (als Kostenfaktor) als auch –

bei Besitz einer offiziellen Bestätigung

über die Förderung – von der zu

zahlenden Steuer absetzbar war.

Ab 1. Januar 2010 wurde durch eine

Gesetzänderung auch diese spezielle

Regelung, zusammen mit anderen

Verfügungen zur unentgeltlichen

Übergabe von Finanzmittel, aus den

Posten, die die

Steuerbemessungsgrundlage mindern,

herausgenommen. Obgleich der

Steuervorteil bezüglich der zu zahlenden

Steuer geblieben ist, wurde die

Steuerersparnis damit de facto auf 100 %

der Förderungssumme gesenkt, wodurch

die Vorliebe der Förderer für diese Form

der Förderung abnahm. Als Folge davon

könnten die Filmproduzenten und

ausführenden Künstler in eine schwierige

Lage geraten.

Der Gesetzgeber hat die negative –

allerdings nicht erwünschte – Wirkung

dieser Gesetzesänderung erkannt und mit

rückwirkender Wirkung die ab

1. Januar 2010 gültige Regelung korrigiert.

Im Sinne der verabschiedeten

Modifizierung kann die Summe der

Förderung bei Besitz einer offiziellen

Bestätigung ohne Prüfung sonstiger

Bedingungen wieder als Kostenfaktor bei

der Steuerbemessungsgrundlage der

Körperschaftsteuer geltend gemacht

werden. Diese Möglichkeit bietet – mit

Hinsicht auf die zwischenzeitliche

Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes

auf 19 % – eine noch lukrativere

Möglichkeit der Steuerersparnis für die

Sponsoren als bisher (nämlich 119 %).

Falls wir mit unserem Newsletter

Ihre Aufmerksamkeit geweckt

haben, kontaktieren Sie bitte

Ihren Ansprechpartner bei

PricewaterhouseCoopers oder Herrn Ákos

Burján (Tel: +36 1 461 9620, E-Mail:

akos.burjan@hu.pwc.com).
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Im vorliegenden Newsletter berichten wir
über die Änderungen bezüglich der
Förderung der Filmproduktion und
Theaterkunst.


